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Aber:

Lt. Kraftfahrgesetz (KFG) § 104 und

Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV) § 62

ist das  „Ziehen von nicht zum Verkehr zugelassenen Anhängern“

unter gewissen Voraussetzungen erlaubt ☺



Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV)
§ 62. Ziehen von nicht zum Verkehr zugelassenen Anhängern

(1) Nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger dürfen mit einem Kraftfahrzeug ohne Bewilligung des 

Landeshauptmannes (§ 104 Abs. 7 des Kraftfahrgesetzes 1967) nur gezogen werden, wenn ihre Abmessungen, 

Gesamtgewichte und Achslasten die im § 4 Abs. 6 bis 8 und im § 104 Abs. 9 des Kraftfahrgesetzes 1967 angeführten 

Werte nicht überschreiten und wenn

1. hinten am Anhänger die Aufschrift „10 km“ vollständig sichtbar angebracht ist; für diese Aufschrift gilt § 57 Abs. 

6 sinngemäß.

2. der Anhänger hinten mit zwei nicht mehr als 90 cm über der Fahrbahn liegenden Rückstrahlern gemäß § 16 

Abs. 1 KFG 1967 und, bei Anhängern, die breiter sind als das Zugfahrzeug, vorne mit zwei weißen Rückstrahlern 

ausgerüstet ist; diese Rückstrahler müssen so am äußersten Rand des Fahrzeuges angebracht sein, dass 

dadurch dessen größte Breite anderen Straßenbenützern erkennbar gemacht ist,

3. ihr Gesamtgewicht nicht übersteigt

a) bei Anhängern ohne Bremsanlage bei Zugfahrzeugen mit auf alle Räder wirkender Betriebsbremsanlage 

das Dreifache, bei anderen Zugfahrzeugen das Doppelte des Eigengewichtes des Zugfahrzeuges 

höchstens jedoch 6000 kg,

b) bei Anhängern mit einer Bremsanlage, unbeschadet der lit. c, das Vierfache des Eigengewichtes des Zugfahrzeuges,

c) bei Anhängern mit einer Auflaufbremsanlage und einem Gesamtgewicht von mehr als 3 000 kg das Doppelte des 

Eigengewichtes des Zugfahrzeuges,

4. bei Anhängern, deren Länge einschließlich einer Deichsel 6 m übersteigt, und bei Nachläufern an beiden 

Längsseiten je ein nicht mehr als 90 cm über der Fahrbahn liegender gelbroter Rückstrahler angebracht ist, …



➔ Nach Rücksprache mit Andrea Frauscher wird voraussichtlich der Text geändert auf:

Aus haftungsrechtlichen Gründen werden Boote nur auf

• zum Verkehr zugelassenen Anhängern (Kennzeichen, Prüfplakette)

• oder auf nicht zum Verkehr zugelassenen Anhängern, die dem § 62 der KDV

entsprechen und optisch im einwandfreien Zustand sind,

verladen!



Ziehen von nicht zum Verkehr 

zugelassenen Anhängern (KDV § 62)

1. Anhänger – Ausrüstung:

• Tafel 10 km

• Rückstrahler hinten (rot), seitlich (gelbrot) (und ggf. vorn weiß)
• (Beleuchtung, bei Dunkelheit / Dämmerung)

• (Kette bei Anhängekupplung § 13) ➔ Anhang A – Versicherung ?



Anhang A – Versicherung ?

Kfz-Haftpflichtversicherung

Anhänger-Haftpflichtversicherung

?
Ohne Zulassung  / Versicherung

Anhänger mit oder ohne Zulassung  / Versicherung
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Ziehen von nicht zum Verkehr 

zugelassenen Anhängern (KDV § 62)

1. Anhänger – Ausrüstung:

• Tafel 10 km

• Rückstrahler hinten (rot), seitlich (gelbrot) (und ggf. vorn weiß)
• (Beleuchtung, bei Dunkelheit / Dämmerung)

• (Kette bei Anhängekupplung § 13) ➔ Anhang A – Versicherung ?

2. Anhänger – Betrieb:

• Geschwindigkeit max. 10km/h

• Ladungssicherung – Boot muss mit                                                                                
Gurten festgezurrt sein (StVO § 61)

Weitere Voraussetzungen:

3. Führerschein (FSG § 2. Absatz 3a)

(maßgeblich ist das Höchstes zul. Gesamtgewicht)

4. Max. Anhängelast (KFG § 28. Absatz 2 / c)

(maßgeblich ist das tatsächliches Gewicht)



3. Führerschein

B➔ Höchstzul. GesG Kfz + Höchstzu. GesG Anh. = 3.500 kg

z.B. Audi A5 lt. Typenschein 1.700 kg gebremst / 750 kg ungebremst 

Techn. Zul. Gesamtmasse Kfz = 2.095 kg → GesG Anh. max. 1.405 kg

(auch ohne Boot nicht mehr!)

Anhänger ohne Angabe (Eigenbau) → tatsächliches Gewicht

Auch Traktoren mit höchst. Zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

B + Code 96 ➔ Höchstzul. GesG Kfz + Höchstzu. GesG Anh. = 4.250 kg

z.B. Audi A5

Techn. Zul. Gesamtmasse Kfz = 2.095 kg → GesG Anh. max. 2.155 kg

Trailer für Sunbeam 25 = 2.000 Kg – okay ☺

(darf ich ohne Boot ziehen, weil Anhängerlast nach tats. Gewicht)

BE (E zu B) ➔ Höchstzul. GesG Kfz + Höchstzu. GesG Anh. = 7.000 kg 
Anhänger Max. 3.500 kg

z.B. Audi A5

Techn. Zul. Gesamtmasse Kfz = 2.095 kg + Trailer z.B. 2.500 (3.500) kg



E zu B (BE) → € 861,10

oder

Code 96 → 458,5

➔ 4 Fahrstunden

➔ Keine Prüfung

➔ Kein ärztliches Gutachten



4. Max. Anhängelast

• Normale PKW (hier zählen die Angaben im Typenschein)

– Boote inkl. Anhänger mit max. Gesamtgewicht von 750 kg (z.B. Aquila)

– Trailer OHNE Segelboot (tatsächliches Gewicht < 750 kg)

• Alte PKW (oder Zugmaschinen) ohne Angabe der „Zul. Anhängerlast“                     

(hier gilt: GesG Anh. <= 3 x EigenG Kfz, wenn alle Räder gebremst)

– z.B. EigenG Kfz 1750 kg = Anh. max. 1750 kg → Führerschein B

– z.B. EigenG Kfz 1750 kg = Anh. max. 2500 kg → Führerschein B + Code 96

– z.B. EigenG Kfz 1750 kg = Anh. max. 3500 kg → Führerschein BE

• Traktor (sofern Angaben im Typenschein keine andere Grenzen setzen)

– z.B. EigenG Traktor 1000 kg = Anh. max. 2500 kg → Führerschein B

– z.B. EigenG Traktor 2000 kg = Anh. max. 6000 kg → Führerschein F

für das „Ziehen von nicht 

zum Verkehr zugelassenen 

Anhängern“





Lösungs-Vorschläge:

1. Anhänger aufrüsten – und richtig verwenden

+ 10 km Tafel + Rückstrahler + Kette bei Anhängerkupplung + „etwas Farbe“

(+ wenn Beleuchtung vorhanden – funktionsfähig)

+ Ladungssicherung mit Gurten + max. 10 km/h fahren

2. Führerschein Code 96 (oder BE)

− für „normale Kfz“ + Anhänger OHNE Boot

− für „alte Kfz“ + Anhänger MIT Boot

3. Für die Fahrten MIT Boot, entweder

a) altes Fahrzeug ohne Eintragung der Anhängerlast                                                                      

im Typenschein (bis ca. 1985)

b) Traktor organisieren

c) Alten Geländewagen kaufen (z.B. Suzuki SJ 410, Lada, …

− oder Kleintraktor / Zugmaschine / Transportkarren                                                                   

(ohne Angabe „Anhängerlast“)

− oder 15er Steyr
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